
Abschrift 
§ c' 222/42 
5 StS 25/42 

Im Namen des Deutschen Volkes 

In der Strafsache gegen den ungelernten Arbeiter .Ä _ _ _ m  

c aus Hagen, Weste. , zur Zeit im Zuchthaus in 
Bremen=Oslebshausen, ' . 
wegen Verbrechens nach den § 4 volksschädlVO in Verb. mi t 
Rückfalldiebstahl u.a., 

hat das He íchsgericht, 3.Stralsenat, in der Sitzung 
vom lj.April í942, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Präsident des~ He íchsgericNts .Dr„Dr„Bumke 
und die Hetchsgerichtsräte Dr.Froelich, 
Dr.KOllensperger; Dr.thwelka und Paul, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Re íchsanwalt Dr. ålrchner; 

als Urkundsbeamter~ der Oeschäftsetelle: 
der Sekretär EUklok, - 

auf die Nichtigke itsbeschwerde des Oterretchsanwalts 
nach mündlicher Verhandlung für .Recht erkannt: . 

.Das Drteil des Sondergeríchtes in B~ r e m e n vom 28.Januar 1942 
wird im Strafausspruch etnschl ießlicN des Ausspruches über den 
Verlust der bürgerlichenıflhrenrechte und über die Anordnung der 
Si cherungsverwahrung aufgehoben. Der Angeklagte wird zum lade und 
zum dauernden Verlust der bürgerlichen .Ehrenrechte verurteilt. 

Dem Angeklagten werden die KOsten des Hechtsmittels Ouferlegt 
Von Rechts wegen 
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Gründe . 
Das Sondergericht hat den Angeklagten zu 5 Jahren Zuchtnaua 

und 5 Jahren Ehrverlust ve ru r t e i l t  und seine Si cherungsverwahrung 
angeordnet. D i e  N icht  igke i tsbeschwerde mal: seine Verurte i lung zum 
Tode für geboten. Ihr muß stattgegeben werden. 

Folgender Sachverhalt s teht  f es t :  
Der Angeklagte i s t ,  beginnend m i t  se ihrem 16. Lebensjahr, 

siebzehn Kal zu Gef3!ngnis= oder Zuchthause trafen v e r u r t e i l t  worden, 
darunter sieben Hal wegen. Diebstahls, schweren .Diebstahls oder 
Diebstahls im Hückfalle, ferner wegen UNterschlagung, Hellere i und 
Betrug. B e i  e i n e r  d i e s e r  Straftaten hat e r  einen geladenen Revolver 
be i  ' s i c h  geführt; bei e iner  anderen hat e r  s e i n  Opfer m i t  einem 
Messer bedroht. .Eine Zuchthausstrafe hat e r  wegen Landfriedenbruchs 
e i n e  Gefängnisstrafe wegen .Heutereí erhalten. D i e  schwerste Strafe 

- 10 Jahre ZUchthaus i s t  im Jahre 1931 wegen gemeinschaft l ichen 
Raubes i n  Tate inhe i t  m i t  Ibtechlagsuersuch über INn verhängt 
worden; er  hatte damals e ine  Zht begangen, d i e  nach dem Gesetz 
gegen Straßenraub m i t t e l s  Ausfallen vom 22. JUni 1938 - RGB1 I 
8.651 - m i t  dem Ibde bedroht i s t .  Hervorzuheben i s t ,  daß er  während 
der Verbüßung der ZUcNthousstrafe wegen Landfriedenbruches dre i  
Hal entwichen tot und e i n e  der .Entweichungen durch ZUsammenrottung 
m i t  anderen Gefangenen und Zerstörung des Gitters seiner Zelle er= 
mägltcht hat. . - 

Se i t  seiner Verurtei lung wegen Straßenraubes und Ibtschlagsver= 
suche befand er s i c h  i n  Strafhaft. Anfang JUni 1941 .ist er aus dem 
Zuchthaus entwichen. KUrs vorher hat er, um d i e  Flucht zu er leich= 
fern, e inen .Hantel aus einem durch Füiegerbomben beschädigten 
Gebäude gestohlen, i n  dem er 'Aufräumungsarbetten ausführen sol l te.  
Auf der Flucht hat er dann noch einen Anzug gestohlen. Bei seiner 
unmittelbar darauf erfolgten .Festnahme sind bei  ihm zwei neue 
D i e t r  Ache vorgefunden worden. 

* ı 

Diese beiden .Diebstähle s ind unter den VOraussetzungen des 
strafseharfenden Hückfalles, der .Diebstahl des Hantels auch unter 
Ausnutzung der durch den Kg tegszustand verursachten aufiergewöhn= 
l iehen Verhältnisse begangen. 1 

D i e  Eigenschaft des Angeklagten als' eines gefährlichen Gewohnt= 
hettsuerbrechers hat das Sondergerícht m i t  ausführlicher und über- 
zeugender Begründung bejaht. 
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Die .Frage, ob nach § .4 der VolksschädlvO oder nach § 1 der: 
Gesetees„sur Ãhderung des-Hetchsstrafgesetzbuches vom 4.Seg$ember 
1941 - RQB1 I 8;549 - auf Ibdesstrofe zu erkennen sei, hat das 
Sondergerícht verneint. Es glaubt, daß diese VOrschrif ten eine 
Verurteilung zum Jede nur zulassen, wenn die Übten, =die Jetzt ab= 
euurteilen sind, besonders verwerflich sind, und meint, daß diese 
Voraussetzung nicht~gegebensei. " 

Diese Auffassung.kann nicht gebilligt werden. 
Sie Wird~zundchst der-Ihtsache nicht gerecht„ daß das Oesetz 

eine der Straftaten, die der Angeklagte im Sbmmer- 1941» begangen 
hat, als volksschädlich gebrandmarkt -und mit -den härtesten Strafen 
bedroht hat. Daß.der Angeklagte 'dieses Verbrechen begangen hat, 
umwsich der Verbüßung einer Strafe -zu entziehen, zu der er wegen 
eines nach heutiger Auffassung todeswürdigen Verbrechens verurteilt 
worden war, erhöht die Verwerflichkeit seiner zus. 

. Aber auch grundsätzlich irrt das SOndergericnt. .Nach §' 1 des 
Gesetzes vom 4;September 1941 verfällt der gefährliche 1 Gewohn=1 
heitsuerbrecher~ nicht nur der Todesstrafe, wenn das ßedürfnis nach z 
gerechter Sühne es erheischt, wenn der. Schutz 
der VolksgemeíNSchaft deN Ibddes Verbrechers erfordert Für die „ 

Entscheidung hierüber ist nicht Ausschlaggebend, obldte Tbt;- wegen. 
deren e r  erneut uorüericht gestellt ist, besonders schwer wiegt;„ 
maßgebend ist vielmehr, ob die Ergebnisse der neuen Verhandlung 
die~Überzeugung begründen, áqß der Angeklagte ~nach seiner ganzen 1 

persönlichkeit für, die Volksgemeinschaft so getährlich ist, daß 
~eie~nurdurch seinen Zbd vor -ihm geschützt werden kann Hierbei ` 
*Wird die~ITat,"wégen deren der Angeklagte erneut vor Gericht "gestellt 
ist,"in*aller"flegel ein wichtiges Anzeichen sein; insbesondere 
Wird ihr entnommen Werden können, in welchem"G%ade die:verbre= 
eherische energie, die der Angeklagte früher gezeigt-hat, 
fortbesteht. Daß' die neue Ist aber, losgelöst vonder Persönlich= 
zeit des Zäters besonders schwer wiegt, ist nicht erforderlich. 

ı 

sondern auch dann, 

noch 

Hiernach muß das Urteil des Sondergeríahts aufgehoben 
werden. 

Die tatsächlichen Fbstste11ungen~des angefochtenen U†tetle 
reichen aus, um in~der Share selbst zu *entscheiden fi§ }5 Ab8.4 VD 
vom 21.Februar~1_94O - RGB1 I S. 405). A* 
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Nach . diesen, Feststellungen ist der .Angeklagte ein gefährlicher 
Gewohnhe ttsverbrecher, der` unrettbar dem Ferbrechen;verfallen ist. 
sei: früher Jugend hat er Straftat auf Straftat gehäuft; vor keinem 
.Eingriff in fremdes .Eigentum und vor keiner Gewalttat ist er eurüdb 
gescheut. Keine Strafe hat ihn zu bessern vermocht; durch keine 
Art der Freiheítsent2íehunglkann, wie nicht nur seine letzte, 
sondern auch die früheren .Entweichungen zeigen, die Volksgemetn= 
Schaft. vor ihm gesichert werden. .Das Verhalten, das zu dem 
jetzigen Verfahren geführt hat, Rewe ist auch, daß seine verbre= 
cherísche .Ehergleunge5roehen ist. NUr durch seinen Tod kann die 
Volksgemeinschaft vor ihm geschützt werden. 

Die Verurteilung zum. Tode ist daher sowohl nach § l des 
Geseteesvom 4.September 1941.wie~auchnach§ 4 Velksschädl v0. 
geboten. 

Die .Entscheidung über;den Verlust derfibürgerliehen ehrenrechte 
beruht:auf„§§2 St&B,†flje. Kbstenentscheidung entspricht dem . 

§465'ebe.1 stfe. , „,~ „ ¶ - ^  

geh. :-Burke 
. _Köllensperger .z 
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Dr. Pawel Ka 
J Froel i ch 
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